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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

zur Vorbereitung auf die neue Lernsituation in der Sekundarstufe II und zum besseren Kennenlernen

der Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (früher: Jahrgangsstufe 11) wird gemäß

Schulprogramm auch im kommenden Schuljahr ein zweieinhalbtägiges Einführungsseminar in der 

Heimvolkshochschule »Haus Neuland« in Bielefeld stattfinden (vom 26. bis zum 28. August 2024).

Im Unterricht der gymnasialen Oberstufe häufig angewandte Arbeitstechniken werden in kleinen

Arbeitsgruppen eingeführt bzw. gefestigt. Unsere Erfahrungen mit diesem Seminar sind so gut,

dass wir diese Veranstaltung als Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit an unserer Schule

zu Beginn jeder Einführungsphase durchführen. Es ist Bestandteil unseres Schulprogramms. 

Über nähere Einzelheiten zur Einzahlung (Seminargebühr 144 Euro zzgl. Fahrtkosten in Höhe von

ca. 32 Euro) zu Fahrtterminen und zur Unterbringung werden wir Sie und Ihre Tochter/Ihren Sohn

rechtzeitig zu Beginn des Brückenseminars (24. Juni bis 4. Juli 2024) informieren. 

Bitte geben Sie die angefügte Erklärung unterschrieben an uns zurück. Volljährige Schülerinnen

und Schüler unterschreiben die Einverständniserklärung in eigener Verantwortung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Kniesel

(Abteilungsleiter der Sekundarstufe II)
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Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer mehrtägigen Schulveranstaltung gemäß den Richtlinien

für Schulwanderungen und Schulfahrten / Bezug: RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung

v. 19.03.1997 (WRL) BASS 14-12 Nr. 2. Die Fahrt ist eine Schulveranstaltung. Gemäß § 43 Abs. 1 Schul-

gesetz sind Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verpflichtet. 

Als Erziehungsberechtigte/r bin ich damit einverstanden, dass mein Kind am Einführungsseminar

in die gymnasiale Oberstufe teilnimmt. Es findet statt in der Zeit vom 26. bis 28. August 2024 in der

Heimvolkshochschule »Haus Neuland« in Bielefeld. Ich verpflichte mich, die Kosten von 144 Euro zzgl.

Fahrtkosten in Höhe von ca. 32 Euro zu übernehmen. Darüber hinaus verpflichte ich mich, anstehende

Ausfallkosten bei Nichtteilnahme meiner Tochter/meines Sohnes oder anfallende Stornierungskosten

bei Absage (z.B. durch Schulkonferenzbeschluss) zu tragen, sofern die Kosten nicht durch eine Reiserück-

trittskostenversicherung gedeckt sind. Wir empfehlen den Abschluss dieser Versicherung. 

An den

Abteilungsleiter Sek. II der

GEsamtschule Waltrop 

Brockenscheidter Str. 100 

D-45731 Waltrop

Belehrung: Diese Erklärung ist eine verbindliche Zusage. Sollte Ihr Kind/sollten Sie als volljährige/r Schüler/in trotz der erbrachten

Einverständniserklärung an diesem Seminar nicht teilnehmen, werden für Sie Fahrt- und Unterkunftskosten entstehen. Auszug aus

dem Runderlass des Kultusministeriums vom 12.02.1985 (I C 1.36-38/0-2493/84) – GABl. NW 3/85, S. 122 (bereinigt), Ziff. 4: „Die

Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler selbst sind aus dem Schulverhältnis verpflichtet, die auf sie entfallenden Kosten

der Schulwanderung oder Schulfahrt an die Schule zu entrichten, wenn sie sich mit der Teilnahme der Schülerin oder des Schülers

an der Veranstaltung einverstanden erklärt haben und eine andere Vereinbarung nicht getroffen worden ist.“ Diese Einverständniser-

klärung ist gegenstandslos, wenn Ihr Kind/Sie schriftlich von der gymnasialen Oberstufe der GEsamtschule Waltrop abgemeldet ist/sind.

Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten Unterschrift der Schülerin/des Schülers (ab 18 Jahre)

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers

Adresse


